
Stadt Bochum 
Tiefbauamt - 66 42 - 
Herr Wasmuth 
 
44777 Bochum 
 

Name Bauherrin / Bauherr: 
 
 
 

Telefon: 

Straße HsNr.: 
 
 
 

PLZ Wohnort: 

Bauvorhaben: 
 
 
 

  

 
ANTRAG AUF ZUSTIMMUNG ZUM ANSCHLUSS AN DIE 

ÖFFENTLICHE ABWASSERANLAGE 

Hinweise: 
Gemäß der z.Z. gültigen Abwassersatzung der Stadt Bochum ist der Antrag spätestens 4 Wochen 
vor Arbeitsbeginn beim Tiefbauamt einzureichen. Bitte senden Sie daher diesen Antrag mit den 
nachfolgenden Unterlagen rechtzeitig an den von Ihnen beauftragten Unternehmer, der von der Stadt 
Bochum für diese Arbeiten zugelassen sein muss, andernfalls ist diese Zulassung mit Nachweis der 
Qualifikation beim Tiefbauamt zu beantragen. 

Für die Anschlussgenehmigung sind in dreifacher Ausführung einzureichen: 

1. Lageplan mit Leitungsverlauf, Rohrdimension und Höhenangabe im Maßstab 1:500 
oder 1:250 

2. Keller- bzw. Erdgeschossgrundriss mit eingetragenen Entwässerungsleitungen im 
Maßstab 1:100 

3. Schnittzeichnung der Anschlussleitung 

4. Bei Entwässerung über ein fremdes Grundstück die Kopie der Eintragung der 
Dienstbarkeit im Grundbuch gemäß § 9.2.1 Abwassersatzung der Stadt Bochum 

 
 

Die Kanalanschlussarbeiten sollen in der Zeit vom  …............................ bis ............................... 
ausgeführt werden. Ich versichere, dass die Arbeiten gemäß der DIN 1986 in allen Teilen und der 
gültigen Abwassersatzung der Stadt Bochum ausgeführt werden. Die Bedingungen zur Herstellung 
von Anschlussleitungen an die städtische Abwasseranlage im Stadtgebiet Bochum sind mir bekannt 
und werden durch Unterschrift anerkannt. 

 
   
......................................................     …........................................................... 

       ausführende Firma         Unterschrift Bauherrin / Bauherr 

    Datum / Stempel / Unterschrift 

Bitte beachten: 

* Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bochum sind 
Genehmigung und Abnahme von Kanalhausanschlüssen gebührenpflichtig.  

* Unvollständige Antragsunterlagen können nicht bearbeitet werden und werden daher 
an die Bauherrin / den Bauherrn zurückgegeben.    

* Anschlüsse ohne entsprechende Genehmigung werden gem. § 20 Abwassersatzung 
der Stadt Bochum (Ordnungswidrigkeiten) verfolgt.            


